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Satzung zur Durchführung 
von Berufungsverfahren 
an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frank-
furt am Main für die Fach-
bereiche 1-15 gemäß § 42, 
Abs. 8 HHG i.d.F. vom 20. 
Dezember 2004 (GVBl. I 
Seite 466) gemäß Beschluss 
des Präsidiums vom 27. Juni 2006 
und Genehmigung durch das Hes-
sische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst am 12. Juli 2006 
gemäß § 94 Abs. 1 Nr.1 HHG 
 
§ 1  
Antrag auf Ausschreibung 
 
Der Antrag auf Ausschreibung 
wird dem Präsidium in der Regel 
zusammen mit dem Vorschlag zur 
Besetzung der Berufungskommis-
sion elektronisch (E-Mail: 
g.rohbock@vdv.uni-frankfurt.de) 
vorgelegt. Der Antrag enthält fol-
gende Angaben: 
 
(1) Eine strukturell-konzeptionell 
abgesicherte Aufgabenbeschrei-
bung mit Angabe eventuell fach-
bereichsübergreifender oder au-
ßeruniversitärer Kooperation u.ä.. 
Die Bedeutung der Professur für 
Fachbereichsschwerpunkte, uni-
versitäre Schwerpunkte oder Ex-
zellenznetzwerke in der For-
schung, Studienprogramme, Wei-
terbildung oder die Mitwirkung in 
Graduiertenschulen sowie für die 
Lehrerbildung ist darzustellen.  
 
(2) Das dem Ausschreibungstext 
beigefügte Strukturdatenblatt 
(Ausstattungsbogen) der Professur 
enthält detaillierte Angaben über 
zugeordnete Stellen (Wissen-
schaftliche  und administrativ-
technische MitarbeiterInnen), Zu-
griff auf Werkstätten, PC-Cluster 

u.ä., Räume, Inventar von Gerä-
ten, PC etc.; auch die gewünschte  
Neuausstattung oder Ergänzungs- 
ausstattung sollte hier schon nicht 
nur pauschal, sondern – soweit bei 
der Ausschreibung erkennbar - so 
detailliert wie möglich angegeben 
werden.  

 
(3) Dem Antrag ist der Entwurf 
eines Ausschreibungstextes beizu-
fügen, der folgende Angaben ent-
hält: 
- die Angabe, ob die Ausschrei-
bung nach W1, W2, W3*1) oder 
W3 erfolgen soll; 
- präzise Angabe formaler Voraus-
setzungen (akademische Bezeich-
nungen und/oder Äquivalenzen,  
Promotion und zusätzliche wis-
senschaftliche Leistungen gem. 
§ 71 (2) HHG); 
- ein mit dem Zentrum für Leh-
rerbildung, Schul- und Unter-
richtsforschung (ZLF) abgestimm-
ter Zusatz bei Stellen, die in er-
heblichem Maße an der Lehrerbil-
dung beteiligt sind; 
- gegebenenfalls den Hinweis auf 
die Notwendigkeit von Angaben 
über nachweisbare Lehrerfahrun-
gen (§ 71 Abs.4 HHG);  
- bei der Ausschreibung einer 
befristeten Stelle gegebenenfalls 
den Hinweis auf die Umwand-
lungs- oder Entfristungsmöglich-
keit (§ 70 Abs. 5 HHG); 
- eine Aufgabenbeschreibung, die 
später mit dem Profil aussichtsrei-
cher BewerberInnen nicht in Ein-
klang gebracht werden kann, soll-
te vermieden werden. 
 
(4) Parallel zum Ausschreibungs-
antrag erörtert das Dekanat mit 
dem Präsidium, welches Budget 
für die Neubesetzung der Stelle 
insgesamt unter Einschluss der 

                                                 
1)  vormals C-3; die Ausstattung der 
Stelle muss in der Ausschreibung 
deutlich gemacht werden. 

voraussichtlichen Bezüge des/der 
zu Berufenden zur Verfügung 
steht. Hierbei muss der Fachbe-
reich darstellen, wie er die Kosten 
der Berufungszusagen unter Ein-
beziehung der Berufungspau-
schale der Hochschulleitung auf-
bringen wird. 

1. August 2006 

 
(5) Die Fachbereiche leiten den 
Antrag an die Frauenbeauftragte 
der Universität weiter. Diese 
nimmt innerhalb einer Frist von 
10 Arbeitstagen schriftlich zum 
Antrag Stellung; nach Ablauf der 
Frist gilt die Zustimmung auch 
ohne Stellungnahme als erteilt.  

 
(6) Die Fachbereiche 03-13, 15 
und der Fachbereich 14 im Be-
reich Chemie leiten den Antrag 
außerdem an das Zentrum für 
Lehrerbildung (ZLF) weiter. Das 
ZLF nimmt innerhalb einer Frist 
von 10 Arbeitstagen schriftlich 
zum Antrag Stellung; nach Ablauf 
der Frist gilt die Zustimmung auch 
ohne Stellungnahme als erteilt. 
Details zur Abstimmung mit dem 
ZLF sind den Verfahrenshinweisen 
für die Mitwirkung des ZLF an 
Berufungsverfahren der Fachbe-
reiche 03-15 zu entnehmen.  
 
§ 2 
Berufungskommission 
 
§ 53 Abs.1 Satz 1 HHG: „Zur Vor-
bereitung eines Berufungsvor-
schlags setzt das Dekanat im Ein-
vernehmen mit der Präsidentin 
oder dem Präsidenten eine Beru-
fungskommission ein, der entspre-
chend der Aufgabenstellung der 
zu besetzenden Professur auch 
Mitglieder aus anderen Fachberei-
chen oder auswärtige Mitglieder 
angehören.“  
 
(1) Die Berufungskommission 
setzt sich aus mindestens 5 Profes-
sorInnen, 2 wissenschaftlichen 
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MitarbeiterInnen und 2 Studie-
renden zusammen. Die Frauenbe-
auftragte und administrativ-
technische Mitglieder der Beru-
fungskommission wirken beratend 
mit (§ 10 Abs. 2 HHG). Bei einer 
Ausweitung der Berufungskom-
mission ist die Verhältnismäßig-
keit der Statusgruppen zu berück-
sichtigen. Sind mehr als fünf 
stimmberechtigte Mitglieder der 
Professorengruppe beteiligt, än-
dert sich die Zusammensetzung 
wie folgt:   
Prof.:   5 6 7 8 
WiMi:  2 2 3 3 
Stud.:  2 2 3 3 

 
(2) Der Kommission gehören 
Männer und Frauen mit Stimm-
recht in angemessener Relation 
an; dabei sollen mindestens zwei 
Frauen vertreten sein, von denen 
wenigstens eine Wissenschaftlerin 
- möglichst Professorin - ist.  

 
(3) Die Frauenbeauftragte des 
Fachbereichs oder ein Mitglied der 
Frauenvertretung ist beratendes 
Mitglied der Berufungskommissi-
on. Sie hat Akteneinsicht und 
erhält die Sitzungsunterlagen. 

 
(4) Der Kommission gehören Mit-
glieder aus anderen Fachbereichen 
oder auswärtige Mitglieder an; das 
Dekanat entscheidet im Einver-
nehmen mit der Präsidentin oder 
dem Präsidenten, ob sie mit 
Stimmrecht oder beratend mit-
wirken. 

 
(5) Derzeitige oder ehemalige 
StelleninhaberInnen dürfen nicht 
Mitglieder der Berufungskommis-
sion sein.  

 
(6) Beim ZLF ist ein Vorschlag für 
zwei Mitglieder (§ 55 Abs. 3 HHG) 
einzuholen, sofern die zu beset-
zende Professur in erheblichem 
Maße in der Lehrerbildung betei-
ligt ist (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 HHG). 
Die Vorgeschlagenen können 
auch auswärtige Mitglieder sein. 

 
(7) Das Dekanat stellt rechtzeitig, 
d.h. vor der Benennung der Kom-
missionsmitglieder, das Einver-
nehmen mit dem Präsidium her. 
Anschließend ist der Senat zu un-
terrichten.  
 
(8) Nach Eingang der Bewerbun-
gen ist von der Berufungskommis-
sion zu prüfen, ob eines ihrer Mit-
glieder befangen sein könnte. Be-
fangenheit liegt dann vor, wenn 

ein(e) BewerberIn in die engere 
Auswahl kommt, der/die  
 
a) zu einem Mitglied der Beru-
fungskommission in verwandt-
schaftlichem oder vergleichbaren 
persönlich nahen Verhältnis steht, 

 
b) mit einem Mitglied der Beru-
fungskommission in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
steht bzw. in den letzten fünf Jah-
ren stand oder  
 
c) durch ein Mitglied der Beru-
fungskommission  bei der Promo-
tion bzw. Habilitation betreut 
wurde. 

 
In Fällen, in denen eine Befan-
genheit des Mitglieds einer Beru-
fungskommission vorliegen könn-
te, ist die Kommission durch das 
Mitglied zu unterrichten. Diese 
entscheidet, inwieweit ein Kom-
missionsmitglied an den weiteren 
Beratungen beteiligt sein kann. 
Der Senat ist über Befangenheits-
diskussionen mit der Vorlage des 
Berufungsvorganges zu unterrich-
ten (Beschluss des Senats vom 
27.11.2002). 

 
§ 3 
Einladung von qualifizierten 
BewerberInnen 
 
(1) Geeignete BewerberInnen 
sollen zu Gesprächen eingeladen 
werden. In Fachbereichen, in de-
nen Professorinnen unterreprä-
sentiert sind, sollen Bewerberin-
nen mindestens zur Hälfte zum 
Probevortrag eingeladen werden, 
soweit sie die gesetzlichen und die 
durch die Ausschreibung defi-
nierten Voraussetzungen für die 
Besetzung der Professur erfüllen. 
Ausnahmen sind nur mit Zustim-
mung der Frauenbeauftragten 
möglich (§ 5 Abs. 4 HHG). 
 
In den Gesprächen besteht Gele-
genheit zum Austausch von In-
formationen über die mit der Stel-
le verbundenen Anforderungen, 
deren Ausstattung sowie die Per-
spektiven und Erwartungen des 
Bewerbers/der Bewerberin. Das 
Gespräch soll mit einem öffentli-
chen Probevortrag verbunden 
werden, durch den die wissen-
schaftliche und didaktische Eig-
nung nachgewiesen werden soll. 
 
(2) Bei Bewerbern / Bewerberin-
nen, die zum Zeitpunkt ihrer 
möglichen Ernennung über 50 

Jahre alt sein werden und bisher 
noch keinen Beamtenstatus hat-
ten, ist die Einholung einer Erklä-
rung erforderlich, das sie auch bei 
einer Einstellung zum Profes-
sor/zur Professorin im Angestell-
tenverhältnis ihre Bewerbung 
aufrecht erhalten.  
 
§ 4 
Auswärtige Gutachten 
 
§ 72 Abs. 2 Satz 2, 2. Hs. „[Dem 
Berufungsvorschlag]... sollen zwei 
vergleichende Gutachten auswär-
tiger Fachleute beigefügt sein. 

 
(1) Die auswärtigen GutachterIn-
nen werden von dem/der Vorsit-
zenden der Berufungskommission 
im Einvernehmen mit dieser und 
dem Präsidium bestellt. Sie kön-
nen auch dann bestellt werden, 
wenn sie Mitglied der Berufungs-
kommission sind. 

 
(2) Gewissenhafte Auswahl einer 
ausreichenden Zahl von Gutachte-
rInnen (mindestens zwei gem. § 
72 Abs. 2 Satz 2 HHG), die keiner-
lei persönliche aktuelle oder ver-
gangene Bindung an die Kandida-
tInnen der engeren Auswahl ha-
ben (Promotions-, Habilitations-
verfahren, Dienstverhältnis o.ä.) 
und innerhalb der scientific com-
munity allgemein anerkannt sind. 

 
(3) Den GutachterInnen soll der 
Ausschreibungstext und die Auf-
gabenbeschreibung (1.1) übermit-
telt werden. Auf Einengungen der 
gutachterlichen Aufgaben durch 
weitere Vorinformationen an Gut-
achterInnen ist zu verzichten.  
 
(4) Die zur Aufstellung der Liste 
herangezogenen Gutachten sollen 
alle Personen der engeren Wahl 
vergleichend bewerten. Es sollen 
möglichst mehr als drei Bewer-
bungen vergleichend begutachtet 
werden. Dies erleichtert die Bil-
dung einer Liste mit drei Vor-
schlägen, weiterhin stehen damit 
nach einer möglichen Absage 
eines Kandidaten / einer Kandida-
tin nach der Begutachtung noch 
mindestens drei Personen für eine 
Liste zur Verfügung. 
 
(5) Der Bitte um ein Gutachten ist 
die Liste aller BewerberInnen bei-
zufügen. 
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§ 5 
Berufungsvorschlag 

 
(1) Der Berufungsvorschlag soll 
drei Namen enthalten. Eine Zwei-
erliste kann vorgelegt werden, 
wenn der Fachbereich begründet, 
warum er den dritten Platz nicht 
mit einer geeigneten Persönlich-
keit besetzen kann. 

 
(2) Wenn eine zweite Ausschrei-
bung stattgefunden hat und es 
dem Fachbereichsrat auch nicht 
möglich ist, Persönlichkeiten, die 
sich nicht beworben haben, vor-
zuschlagen, kann eine Einer-Liste 
vorgelegt werden; die Gründe 
dafür sind darzulegen. 

 
(3) In Ausnahmefällen, in denen 
der/die auf der Einer-Liste vorge-
schlagene BewerberIn für die Stel-
le hervorragend geeignet ist und 
eine zweite Ausschreibung kein 
besseres Ergebnis erwarten läßt, 
kann mit Zustimmung des Präsi-
diums auf die erneute Ausschrei-
bung verzichtet werden. 

 
(4) Bei gemeinsamen Berufungs-
verfahren mit außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und der 
Berufung von Juniorprofessuren 
ohne Entfristungsmöglichkeiten 
können Einer-Listen beschlossen 
werden. 

 
(5) Mitglieder der eigenen Univer-
sität können nach § 72 Abs. 3 Satz 
1 HHG nur in begründeten Aus-
nahmefällen berufen werden. 
Ausnahmen sind möglich, wenn 
das Mitglied der eigenen Universi-
tät besser geeignet ist als die nach-
rangig Vorgeschlagenen und  
 
a) die Professur mindestens zwei-
mal ausgeschrieben worden war 
oder 
 
b) das Mitglied bereits eine ent-
sprechende Berufung an eine 
andere Hochschule abgelehnt oder 
auf einem auswärtigen Beru-
fungsvorschlag gleicher Art an 
vorderer Stelle gestanden hat. 
Das Berufungshindernis entfällt, 
wenn der Bewerber/ die Bewerbe-
rin von einer vergleichbaren Pro-
fessur an einer anderen Universi-
tät oder außeruniversitären For-
schungseinrichtung berufen wer-
den soll. 
 
(6) Wer nicht Mitglied der beru-
fenden Hochschule ist, jedoch die 
nach § 70 Abs.1, § 71 Abs.1 und 2 

(HHG) für die Berufung als Profes-
sor(in) erforderliche Befähigung 
zu wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Arbeit und die dafür 
erforderliche pädagogische Eig-
nung ausschließlich oder ganz an 
der berufenden Hochschule nach-
gewiesen hat, kann in dem Beru-
fungsverfahren berücksichtigt 
werden, wenn er oder sie besser 
geeignet ist als die auf der Beru-
fungsliste nachrangig vorgeschla-
genen oder nicht berücksichtigten, 
an einer auswärtigen Hochschule 
qualifizierten Bewerber(innen).2) 

Dies ist besonders zu begründen. 
 
(7) a) Juniorprofessuren sollen 
nach Möglichkeit mit Wissen-
schaftlern / Wissenschaftlerinnen 
besetzt werden, die nicht an der 
Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität promoviert haben.  

 
b) Für die Berufung von Junior-
professorInnen der eigenen Hoch-
schule auf Professuren nach W 2 
oder W 3 gilt § 72 Abs. 3 Satz 2 
(HHG): „Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren der eige-
nen Hochschule können dann 
berücksichtigt werden, wenn sie 
nach ihrer Promotion die Hoch-
schule gewechselt hatten oder 
mindestens drei Jahre außerhalb 
der berufenden Hochschule wis-
senschaftlich tätig gewesen sind.  
 
(8) Professorinnen und Professo-
ren der Besoldungsgruppe W 2 
können an derselben Hochschule 
nicht nach W 3 berufen werden (§ 
72 Abs. 3 Satz 3 HHG). 
 
(9) Die Mitglieder des Fachbe-
reichsrats (§ 50 Abs. 2 HHG) tref-
fen die Entscheidung über den 
Berufungsvorschlag der Beru-
fungskommission unter Berück-
sichtigung der schriftlichen Stel-
lungnahme der Frauenbeauftrag-
ten; die administrativ-technischen 
Mitglieder wirken beratend mit (§ 
10 Abs. 2 Satz 2 HHG).  
 
§ 6 
Abfassung des Berufungsbe-
richtes 
 
Erforderlich sind: 
(1) eine ausführliche Würdigung 
der Auswahlentscheidung im Hin-
blick auf die Aufgabenbeschrei-

                                                 
2) Als Indiz hierfür kann das Vorliegen 
der Voraussetzung nach Ziff. 5.5 Satz 
2 Buchst. b) herangezogen werden.  

bung, die Anforderungen der Pro-
fessur und der Berufbarkeit; hier 
kann eine Gewichtung der Aus-
wahlkriterien hilfreich sein; 
 
(2) eine Laudatio für jede(n) auf 
der Liste Vorgeschlagene(n); 
 
(3) die Angabe der Abstimmungs-
resultate der stimmberechtigten 
Mitglieder in der Berufungskom-
mission und im Fachbereichsrat; 
ggf. Verweis auf Sondervoten; 

 
(4) Ausführliche Auseinanderset-
zung mit abweichenden bzw. wi-
dersprüchlichen Gutachten; 

 
(5) Darlegung und Beurteilung der 
wissenschaftlichen Leistungen der 
ListenkandidatInnen gem. § 71 
HHG 

 
(6) Leistungsbezogene Argumen-
tation bei der Nichtberücksichti-
gung von BewerberInnen, vor 
allen bei denen, die älter als 50 
Jahre sind (Alter allein ist kein 
zureichender Ablehnungsgrund); 
 
(7) Ausführliche Darstellung der 
Lehrerfahrung der ausgewählten 
Kandidaten und Kandidatinnen 
(wenn möglich auch durch Lehr-
evaluation belegt) auch im Lichte 
der Probevorträge; 
 
(8) Behandlung der besonderen 
Befähigung für die Lehrerbildung;  

 
(9) Vollständigkeit der Unterlagen 
(alles 3-fach): Berufungsbericht, 
Liste aller Bewerbungen, Liste 
aller nicht berücksichtigten Be-
werbungen mit Begründung ad 
personam, Ausschreibungstext, 
Gutachten, Stellungnahme der 
Frauenbeauftragten und ggf. des 
Zentrums für Lehrerbildung, 
Schul- und Unterrichtsforschung, 
aktuelle Publikationslisten sowie 
Zeugnisse und Urkunden der Be-
werberInnen (Bewerbungsunter-
lagen in Kopie!), tabellarische 
Übersicht über die Qualifikationen 
der ListenkandidatInnen (Form-
blatt, schriftlich und elektronisch 
für das HMWK). 

 
Der Berufungsbericht ist nach der 
Befassung durch den Senat mit 
dessen Stellungnahme und der 
Stellungnahme des Senatsbericht-
erstatters der Präsidentin/dem 
Präsidenten zur Entscheidung 
über die Ruferteilung zuzuleiten.  
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Nach der Zuleitung der Liste an 
den Präsidenten/die Präsidentin 
unterrichtet der Fachbereich die-
jenigen BewerberInnen, die nicht 
auf der Liste berücksichtigt wur-
den. Dabei werden die Bewer-
bungsunterlagen zurückgereicht. 

 
§ 7 
Grundsatz des zügigen Verfah-
rens 
 
(1) Das Berufungsverfahren ist 
zweckmäßig und zügig durchzu-
führen. Das Dekanat legt mit dem 
Ausschreibungsantrag einen Ter-
minplan über den Ablauf des Ver-
fahrens vor; über erhebliche Ab-
weichungen im Verlauf ist das 
Präsidium zu unterrichten. 
 
(2) Das Präsidium kann nach An-
hörung des Fachbereichs ein Ver-
fahren, dessen Durchführung er-
heblich vom Terminplan ab-
weicht, aufheben.   
 
§ 8 
In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt nach Beschluss 
des Präsidiums und Genehmigung 
durch das Hessische Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst am 
Tag nach der Veröffentlichung im 
Uni-Report in Kraft. 
 
Frankfurt am Main,  
den 01. August 2006 
 
Johann Wolfgang Goethe-
Universität 
 

 
Der Präsident 
Professor Dr. Rudolf Steinberg 
 
______________________________ 
 
www.satzung.uni-frankfurt.de 
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